
 Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich. 

1777/A XXVII. GP 

Eingebracht am 17.06.2021 
Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich. 

A n t r a g 
der Abgeordneten Mag. Ernst Gödl, Bedrana Ribo 
und Kolleginnen und Kollegen 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundespflegegeldgesetz geändert wird 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz, mit dem das Bundespflegegeldgesetz geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Bundespflegegeldgesetz, BGBl. Nr. 110/1993, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 
48/2021, wird wie folgt geändert: 

1. § 21b Abs. 7 Z 1 lit. d lautet: 
„d) Vorliegen und Wegfall der Mobilitätshilfe im engeren Sinn,“ 

2. Dem § 49 wird folgender Absatz 31 angefügt: 
„(31) § 21b Abs. 7 Z 1 lit. d in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2021 tritt mit dem der 

Kundmachung folgenden Tag in Kraft."“ 
 

Begründung 
Zu Z 1 (§ 21b Abs. 7 Z 1 lit. d): 
Mit dieser Änderung soll ein redaktionelles Versehen beseitigt werden, indem das Wort „weiteren“ durch 
„engeren“ ersetzt wird. 
 
Zu Z 2 (§ 49 Abs. 31): 
Die vorgeschlagene Änderung des § 21b Abs. 7 Z 1 lit. d soll mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft 
treten.  
 
In formeller Hinsicht wird beantragt, diesen Antrag dem Ausschuss für Arbeit und Soziales zuzuweisen. 
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